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143 Beteiligungsbericht 2023 

 
Der Landkreis Eichstätt erstellt jährlich einen Bericht über seine Betei-
ligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts. Der Be-
teiligungsbericht 2022 liegt gem. Art. 82 Abs. 3 Satz 5 LKrO im Land-
ratsamt Eichstätt, Residenzplatz 1,  Zimmer 102, während der allgemei-
nen Geschäftsstunden zur öffentlichen Einsicht auf. 

  

 

 Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt  

 

- Keine Bekanntmachungen – 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern  

Flurneuordnung und Dorferneuerung Schernfeld II 

Gemeinde Schernfeld, Landkreis Eichstätt 

 
144 Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und 

ihrer Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsge-
setzes - FlurbG -, Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 
Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereini-
gungsgesetzes - AGFlurbG -) 

 

Bekanntmachung und Ladung 

 

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Schernfeld II gehören-
den Grundstücke und die ihnen gleichstehenden Erbbauberechtigten 
werden hiermit zur Teilnehmerversammlung geladen.  

 

Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche Entwick-
lung Oberbayern statt am: 

 

Dienstag, 07.11.2023, um 19:00 Uhr, 

 

Ort: Gasthof zum Reicherten Wirt 

Eichstätter Str. 10, 85132 Schernfeld. 

 

Tagesordnung 

1. Stand des Verfahrens  

2. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmerge-
meinschaft und des Wahlverfahrens 

3. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer Stell-
vertreter 

4. Allgemeine Aussprache 

 

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er 
soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besitzen. Wün-
schenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der 
Neuwahl des Vorstandes beteiligen. 

 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern hat die Zahl der 
zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter auf je 
7 festgesetzt. 

 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann so-
mit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 14 Personen wählen. Sie 
werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist 
zulässig. 

 

Um eine angemessene Vertretung der einzelnen Ortschaften sicher-
zustellen, wurde durch das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern 
für die gruppenmäßige Zusammensetzung des Vorstandes bestimmt, 
dass im Verfahren  

je 2 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter die Ortschaft Schernfeld 

je 1 Vorstandsmitglied und Stellvertreter die Orte Birkhof, Langen-
sallach, Rupertsbuch mit Workerszell, Sappenfeld und Schönau 

vertreten. 

 

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Ei-
gentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Erbbau-
berechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). Jeder 

A M T S B L A T T  
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Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als 
ein Teilnehmer. Gemeinschaftliche Eigentümer sind nur stimmberech-
tigt, wenn von allen abwesenden Miteigentümern eine schriftliche Voll-
macht vorliegt. Wenn Ehepartner gemeinschaftliches Eigentum haben, 
brauchen diese ebenfalls eine schriftliche Vollmacht des abwesenden 
Ehepartners. Einigen sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die 
Stimmabgabe, so müssen sie von der Wahl ausgeschlossen werden. 

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmäch-
tigte haben in der Versammlung eine schriftliche Vollmacht vorzule-
gen. Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahlter-
min jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine Stimme hat, auch 
wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der 
Wahlversammlung anwesend sein können, werden daher zweckmäßig 
eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als Teilnehmer stimmbe-
rechtigt ist. 

 

Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter 
werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder Bevoll-
mächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die meisten Stimmen 
erhalten. 

 

 

 

München, 12.10.2023 

Mirjam Pöllath 

 

 

 

 

 
145 ZV MVA Veröffentlichung Jahresabschluss 2022 

 

Die Verbandsversammlung hat in seiner Sitzung am 27.07.2023 
den vorgelegten Jahresabschluss 2022 des Zweckverbandes Müllver-
wertungsanlage Ingolstadt „MVA“ zum 31.12.2022 festgestellt und be-
schlossen, der Jahresverlust in Höhe von EUR 1.541.661,83 wird in 
Höhe eines Teilbetrages von EUR 221.489,00 durch Entnahme aus der 
zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen. Der Restbetrag in Höhe von 
EUR 1.320.172,83 wird auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem 
Gewinnvortrag verrechnet. 

  

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  

 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung, haben wir dem als Anlage 1 
beigefügten Jahresabschluss des Zweckverbands Müllverwertungsan-
lage Ingolstadt, Ingolstadt, zum 31.12.2022 und dem als Anlage 2 bei-
gefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 
31.12.2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt: 

 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An den Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt, In-
golstadt 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbands Müllverwer-
tungsanlage Ingolstadt - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 
31.12.2022 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus ha-
ben wir den Lagebericht des Zweckverbands Müllverwertungsanlage 
Ingolstadt, Ingolstadt für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 
31.12.2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse  

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den Rechtsvorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes Bayern i.V.m. den 
deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden Handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverban-
des zum 31.12.2022 sowie der Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Zweckverbands. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Bay-
ern und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 Satz 2 
GO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen, kommunalrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auf-
fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Verbands-
versammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die in-
ternen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbands zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung ei-
nes Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können. 

 

Die Verbandsversammlung ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses des Zweckverbands zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Bundeslandes Bayern entspricht und die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 
107 Abs. 3 Satz 2 GO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen o-
der Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beab-
sichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-
tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahres-
abschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme des Zweckverbands abzugeben. 

 

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
sind die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbands zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
ben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen o-
der, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unserer Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann. 

 

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahres-
abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Zweckverbands vermittelt. 

 

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Zweckverbands. 

 

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzie-
hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsori-
entierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

München, 28. Juni 2023 

 

Bavaria 

Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

 

gez. Weberndörfer 

Wirtschaftsprüfer 

gez. Unterrainer 

Wirtschaftsprüfer 
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146 Bekanntmachung der Benutzungssatzung für die Kinder-
tageseinrichtungen der Gemeinde Hitzhofen 

 

Der Gemeinderat Hitzhofen hat in seiner Sitzung am 10.10.2023 
folgende Benutzungssatzung beschlossen:  

 

Die Gemeinde Hitzhofen erlässt aufgrund Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 2022 (GVBl. S. 
674) folgende  

 

Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen 

der Gemeinde Hitzhofen 

 

 

ERSTER TEIL: Allgemeines 

 

§ 1 

Gegenstand der Satzung; öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde betreibt ihre Kindertageseinrichtung als öffentli-
che Einrichtung. Ihr Besuch ist freiwillig. Mit der Aufnahme in die Ein-
richtung wird ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis begrün-
det.  

(2) Die Kindertageseinrichtung ist die Kinderkrippe im Ortsteil 
Hofstetten im Sinn von Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 BayKiBiG für Kinder ab 
einem Jahr bis zum dritten Lebensjahr.  

 

§ 2 

Personal 

(1) Die Gemeinde stellt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen das für den Betrieb ihrer Kindertageseinrichtung notwendige Per-
sonal.  

(2) Die Erziehung der Kinder muss durch geeignetes und ausrei-
chend pädagogisches Fach- und Hilfspersonal gesichert sein.  

 

§ 3 

Beiräte 

(1) Für jede Kindertageseinrichtung ist soweit möglich ein Eltern-
beirat zu bilden.  

(2) Aufgaben und Befugnisse des Elternbeirates richten sich nach 
Art. 14 BayKiBiG. 

 

 

ZWEITER TEIL: Aufnahme in die Kindertageseinrichtung 

 

§ 4 

Anmeldung, Betreuungsvereinbarung 

(1) Das Kindertageseinrichtungsjahr beginnt am 01.09. und endet 
am 31.08. des folgenden Jahres. 

(2) Die Aufnahme setzt die Anmeldung durch die Personensorge-
berechtigten in der jeweiligen Kindertageseinrichtung voraus. Der An-
meldende ist verpflichtet, bei der Anmeldung die erforderlichen Anga-
ben zur Person des aufzunehmenden Kindes und der Personensorgebe-
rechtigten zu machen. Änderungen - insbesondere beim Personensor-
gerecht - sind unverzüglich mitzuteilen.  

(3) Bei der Anmeldung des Kindes haben die Personensorgeberech-
tigten in einer Betreuungsvereinbarung mit Buchungsvereinbarung die 
Buchungszeiten für das Betreuungsjahr festzulegen. Buchungszeiten 
sind Zeiten, in denen das Kind die Einrichtung regelmäßig besucht. Sie 
umfassen innerhalb der von der Gemeinde festgelegten Öffnungszeiten 

(§ 9), jedenfalls die Kernzeit (§ 9 Abs.1) sowie die weiteren Nutzungs-
zeiten (Buchungszeiten). Um die Bildung, Erziehung und Betreuung 
der Kinder sicherstellen zu können, werden für die Kindertageseinrich-
tung dabei Mindestbuchungszeiten festgelegt (Abs. 4). 
 

(4) Für die Krippe gilt eine Mindestbuchungszeit von 20 Stunden 
pro Woche und dabei mindestens 4 Stunden pro Tag. 

(5) Die Änderung der Buchungszeiten ist nur in begründeten Aus-
nahmen im September und Februar zum Monatsanfang zulässig und be-
darf einer neuen schriftlichen Vereinbarung.  

 

§ 5 

Aufnahme 

(1) Über die Aufnahme der angemeldeten Kinder entscheidet die 
Gemeinde im Benehmen mit der Leitung der Kindertageseinrichtung. 
Die Gemeinde teilt die Entscheidung dem Personensorgeberechtigten 
unverzüglich mit.  

(2) Die Aufnahme in die Kindertageseinrichtung erfolgt nach Maß-
gabe der verfügbaren Plätze. Sind nicht genügend Plätze verfügbar, so 
wird die Auswahl unter den in der Gemeinde wohnenden Kindern nach 
folgenden Dringlichkeitsstufen getroffen: 

Kinder, deren Familien sich in einer besonderen Notlage befinden. 

Kinder, deren Mütter oder Väter alleinerziehend und berufstätig 
sind. 

Kinder, die im Interesse einer sozialen Integration der Betreuung in 
einer Kindertageseinrichtung bedürfen.  

Zum Nachweis der Dringlichkeit sind auf Anforderung entspre-
chende Belege beizubringen.  

(3) Die Aufnahme erfolgt für die in der Gemeinde wohnenden Kin-
der unbefristet. Die Aufnahme erfolgt für alle Kinder unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs.  

(4) Auswärtige Kinder können aufgenommen werden, soweit und 
solange weitere freie Plätze verfügbar sind. Die Aufnahme beschränkt 
sich auf das jeweilige Betreuungsjahr. Sie kann widerrufen werden, 
wenn der Platz für ein Kind aus dem Gemeindegebiet benötigt wird; die 
betroffene Personensorgeberechtigten sowie deren Aufenthaltsge-
meinde sollen vorab gehört werden. 

(5) Kommt ein Kind nicht zum angemeldeten Termin und wird es 
nicht entschuldigt, kann der Platz im nächsten Monat nach Maßgabe 
des Absatzes 6 anderweitig vergeben werden. Die Gebührenpflicht 
bleibt hiervon unberührt.  

(6) Nicht aufgenommene Kinder werden auf Antrag in eine Vor-
merkliste eingetragen. Bei freiwerdenden Plätzen erfolgt die Reihen-
folge ihrer Aufnahme nach dem Zeitpunkt der Antragsstellung.  

 

DRITTER TEIL: Abmeldung und Ausschluss 

 

§ 6 

Abmeldung; Ausscheiden 

(1) Das Ausscheiden aus der Kindertageseinrichtungen erfolgt 
durch schriftliche Abmeldung seitens der Personensorgeberechtigten.  

(2) Die Abmeldung ist jeweils zum Monatsende unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten zulässig. Die Abmeldung zum Ende des 
Monats Juli ist grundsätzlich unzulässig; sie ist nur dann zulässig, wenn 
das Kind mit den Personensorgeberechtigten aus dem Gemeindebereich 
der Gemeinde Hitzhofen wegzieht und sich nah dem Einwohnermelde-
recht den Hauptwohnsitz abmeldet.  

 
§ 7 

Ausschluss 

(1) Ein Kind kann vom weiteren Besuch der Kindertageseinrich-
tung ausgeschlossen werden, wenn 

es innerhalb von drei Monaten insgesamt über zwei Wochen unent-
schuldigt gefehlt hat, es wiederholt nicht pünktlich gebracht oder abge-
holt wurde. 
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die Personensorgeberechtigten wiederholt und nachhaltig gegen 
Regelungen der Betreuungsvereinbarung mit den abgegebenen Erklä-
rungen verstoßen, insbesondere die vereinbarten Buchungszeiten inso-
weit nicht einhalten. 

das Kind aufgrund schwerer Verhaltensstörungen sich oder andere 
gefährdet, insbesondere wenn eine heilpädagogische Behandlung an-
zeigt erscheint. 

die Personensorgeberechtigten ihren Zahlungsverpflichtungen trotz 
Mahnungen innerhalb der Mahnfrist nicht nachgekommen sind. 

sonstige schwerwiegende Gründe im Verhalten des Kindes oder der 
Personensorgeberechtigten gegeben sind, die einen Ausschluss erfor-
derlich machen. 

(2) Vor dem Ausschluss sind die Personensorgeberechtigten des 
Kindes und auf deren Antrag der Elternbeirat nach § 3 zu hören.  

 

§ 8 

Krankheit, Anzeige 

(1) Kinder, die erkrankt sind, dürfen die Kindertageseinrichtungen 
während der Dauer der Erkrankung nicht besuchen. Bei Magen-Darm-
Infektionen oder anderweitige hoch ansteckenden Krankheiten ist eine 
Rückkehr in die Kindertageseinrichtung nicht vor der Frist von 48-
Stunden-Beschwerdefreiheit und bei Fieber nicht vor 24-Stunden-Be-
schwerdefreiheit zulässig.  

(2) Erkrankung sind der jeweiligen Kindertageseinrichtung unver-
züglich unter Angabe des Krankheitsgrundes mitzuteilen; die voraus-
sichtliche Dauer der Erkrankung soll angegeben werden.  

(3) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Mitglied der Wohnge-
meinschaft des Kindes an einer ansteckeckenden Krankheit leidet. 

(4) Bei einer ansteckenden Krankheit ist die Kindertageseinrich-
tung unverzüglich zu benachrichtigen; in diesen Fall kann verlangt wer-
den, dass die Gesundung durch Bescheinigung des behandelnden Arz-
tes nachgewiesen wird. Die Kosten für das Attest tragen die Eltern. 

 

VIERTER TEIL: Sonstiges 

 

§ 9 

Öffnungszeiten 

(1) Die Öffnungszeiten und die Ferien der Kindertageseinrichtung 
werden vom Träger rechtzeitig festgesetzt und veröffentlicht bzw. in 
der Einrichtung ausgehängt. Dies gilt insbesondere auch für die Kern-
zeit der Einrichtung, die verbindlich für jedes Kind zu buchen ist. 

(2) Die Kindertageseinrichtungen bleiben an den gesetzlichen Fei-
ertagen und an den durch Aushang in der Kindertageseinrichtung be-
kannt gegebenen Tagen und Zeiten geschlossen. 

(3) Sonstige (betriebsbedingte) Schließzeiten werden von der Ge-
meinde bzw. der Leitung der Kindertageseinrichtung rechtzeitig durch 
Aushang bzw. über die Elterninformations-App bekannt gegeben.  

(4) Kinder, die die Kindertageseinrichtung ganztags besuchen, kön-
nen in der Kindertageseinrichtung ein Mittagessein einnehmen.  

(5) In der Kernzeit sind die Eingangstüren der Einrichtungen ge-
schlossen. 

(6) Außerhalb der Öffnungszeiten findet eine Aufsicht nicht statt.  

 

§ 10 

Mitwirkung der Personensorgeberechtigten; regelmäßiger Be-
such; Sprechzeiten und Elternabende 

(1) Die Kindertageseinrichtung kann ihre Bildungs- und Erzie-
hungsaufgaben nur dann sachgerecht erfüllen, wenn das angemeldete 
Kind die Einrichtung regelmäßig besucht. Die Personensorgeberechtig-
ten sind daher verpflichtet, für den regelmäßigen Besuch Sorge zu tra-
gen. 

(2) Eine wirkungsvolle Bildungs- und Erziehungsarbeit hängt ent-
scheidend von der verständnisvollen Mitarbeit und Mitwirkung der Per-

sonensorgeberechtigten ab. Diese sollen daher regelmäßig die Eltern-
abende besuchen und auch die Möglichkeit wahrnehmen, die regelmä-
ßig veranstaltete Sprechstunden zu besuchen.  

(3) Sprechstunden finden mindestens zweimal jährlich statt. Die 
Termine werden durch Aushang in der Kindertageseinrichtung bekannt 
gegeben. Unbeschadet hiervon können Sprechzeiten schriftlich oder 
mündlich vereinbart werden.  

 

§ 11 

Aufsichtspflicht 

(1) Die Personensorgeberechtigten haben für die Betreuung der 
Kinder auf dem Weg zur und von der Kindertageseinrichtung zu sorgen.  

(2) Die Aufsichtspflicht beginnt dann, wenn das Kind in den Ver-
antwortungsbereich (Verfügungsbereich) der Kindertageseinrichtung 
gebracht wird. Die Verantwortung der Personensorgeberechtigten en-
det erst dann, wenn das Kind durch die Tür der Kindertageseinrichtung 
gegangen ist und dem Betreuungspersonal persönlich übergeben wurde. 

Das Personal der Kindertageseinrichtung hat die Aufsichtspflicht 
nur so lange, als das Kind ihm anvertraut ist, d. h. grundsätzlich nur 
während der Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung. Die Kinder 
werden nur an berechtigte Personen persönlich zur Abholung überge-
ben. Eine Abholung durch Personen unter 15 Jahren (auch Geschwis-
terkinder) ist nicht möglich.  

 

§ 12 

Unfallversicherungsschutz 

Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bei Unfällen auf dem di-
rekten Weg zur oder von der Einrichtung im gesetzlichen Rahmen un-
fallversichert. Das durch die Betreuungsvereinbarung begründete Be-
treuungsverhältnis schließt eine Vorbereitungs- und Eingewöhnungs-
phase (Schnupperphase) des Kindes mit ein. Die Personensorgeberech-
tigten haben Unfälle auf dem Weg unverzüglich zu melden.  

 

§ 13 

Haftung 

(1) Die Gemeinde haftet für Schäden, die im Zusammenhang mit 
dem Betrieb der Kindertageseinrichtung entstehen, nur im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen.  

(2) Unbeschadet von Absatz 1 haftet die Gemeinde für Schäden, die 
sich aus der Benutzung der Kindertageseinrichtung ergeben, nur dann, 
wenn einer Person, deren sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Ver-
pflichtung bedient, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ins-
besondere haftet die Gemeinde nicht für Schäden, die Benutzern durch 
Dritte zugefügt werden. 

(3) Für in die Einrichtung mitgebrachte Kleidung, Spielzeug, 
Schmuck und ähnliches übernimmt die Gemeinde keine Haftung. Dies 
gilt insbesondere für den Fall des Verlustes, der Verwechslung oder der 
Beschädigung.  

 

 

FÜNFTER TEIL: Schlussbestimmungen 

 

§ 14 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.  

 

 

Hitzhofen, den 17.10.2023 

Gemeinde Hitzhofen 

gez. Roland Sammüller 

Erster Bürgermeister 

 


